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§ X Haushaltsplan 
(1) Grundlage für den Umgang mit den Finanzen ist der Haushaltsplan. Der Haushaltsplan weist die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsjahres aus. 

(2) Im Haushaltsplan sind Einnahmen und Ausgaben vorsichtig und in realistischer Höhe anzusetzen. Die Einnahmen sind nach ihrer Herkunft aufzuschlüsseln, die Ausgaben nach Einzelzwecken. 

(3) Der Haushaltsplan wird vom Schatzmeister aufgestellt und dem Vorstand zur Verabschiedung vorgelegt. Der Vorstand legt den Haushaltsplan der Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung vor.

(4) Liegt zu Beginn des Geschäftsjahres ein beschlossener Haushaltsplan noch nicht vor, ist der Schatzmeister in Abstimmung mit dem Vorsitzenden oder dessen Vertreter befugt, die notwendigen Mittel zur Finanzierung laufender Ausgaben bereitzustellen.

§ Y Haushaltsüberschreitungen 
(1) Der Haushaltsplan ist einzuhalten. Haushaltsüberschreitungen und außerplanmäßige Ausgaben sind nur im Ausnahmefall zulässig, soweit zu deren Zahlung eine rechtliche bzw. vertragliche Verpflichtung besteht oder die Handlungsunfähigkeit des Vereins gefährdet ist. 

(2) Soweit Haushaltsüberschreitungen und außerplanmäßige Ausgaben erforderlich sind, sind diese wie folgt zu bewilligen:
•	bis zu … Euro durch den Vorsitzenden oder seinen Stellvertreter,
•	über … Euro durch die Mitgliederversammlung. Die Abstimmung kann durch schriftliche Mitgliederbefragung erfolgen. Es gilt die einfache Stimmenmehrheit.

§ Z Schatzmeister
(1) Der Schatzmeister (Kassenwart, Kassierer) verwaltet die Finanzen des Vereins. Er führt Buch über die Einnahmen und Ausgaben und ist für die ordnungsmäßige Aufbewahrung der Finanzunterlagen verantwortlich. 
 
(2) Der Schatzmeister wickelt den Zahlungsverkehr ab, überwacht die Einhaltung der Zahlungsverpflichtungen sowie den Beitragseinzug und das Mahnwesen. Er ist berechtigt, Zuwendungsbestätigungen auszustellen.

(3) Der Schatzmeister unterrichtet den Gesamtvorstand regelmäßig in den Vorstandssitzungen über die finanziellen Angelegenheiten des Vereins. 

(4) Der Schatzmeister erstellt in enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand den Haushaltsplan. Während des laufenden Geschäftsjahres überwacht er die Einhaltung des Haushaltsplans, bei Abweichungen informiert er den Vorstand kurzfristig. 

(5) Der Schatzmeister erstellt den jährlichen Rechnungsabschluss und die Steuererklärungen/Gemeinnützigkeitserklärung des Vereins. 

(6) Im jährlichen Kassenbericht informiert der Schatzmeister die Mitglieder schriftlich über die finanzielle Entwicklung und erläutert den Rechnungsabschluss. Unregelmäßigkeiten und Haushaltsüberschreitungen sind besonders anzuführen und zu begründen.
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Damit Vereinsfiihrung Freude macht




